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Wichtige Hinweise zum Ausfüllen der Antragsunterlagen 

• Für die Beantragung eines Funknetzes ohne ortsfeste Funkstelle ist nur der Antrag auszufüllen. 

• Für die Beantragung eines Funknetzes mit ortsfester Funkstelle ist zusätzlich zum Antrag die Anlage 1 für jede ortsfeste 

Funkstelle und die Anlage 1a für jede Antenne auszufüllen. 

• Zur Beschreibung des Einsatzgebietes mittels Polygon benutzen Sie bitte zusätzlich Anlage 2.  

• Für jedes Einsatzgebiet ist ein weiterer Antrag auszufüllen. 

• Sollten Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die für Sie 

zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur. 

• Bitte senden Sie die ausgefüllten Antragsunterlagen an die für Sie zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur. 

Aufbau der Zuteilungsnummer 

Die 9-stellige Zuteilungsnummer wird ab dem 01.10.2021 für jede Kombination aus Frequenz und Einsatzgebiet um eine 4-stellige 

ID ergänzt. Sofern nur ein Teil der gesamten Zuteilung geändert werden soll, bitte die entsprechende Zuteilungs-ID angeben.  

Für Einzelfrequenzen (Simplex) wird die Frequenz-Zuteilungs-ID für jede Frequenz, bei Frequenzpaaren (Semi-Duplex oder 

Duplex) paarweise, sowie zusätzlich für jedes Einsatzgebiet separat vergeben. 

 

Ausfüllhinweise für den Antrag für Betriebsfunk für Sprach- und Datenübertragung 

Antragsteller: Tragen Sie hier bitte Namen und Anschrift des Antragstellers ein (bei Firmen geben Sie bitte Name und Anschrift 

des Unternehmens an). Auf diesen Namen wird die Frequenzzuteilung ausgestellt, die hier angegebene Person oder Firma erwirkt 

die mit der Frequenzzuteilung vorhandenen Rechte und Pflichten. An diese Adresse werden die Frequenzzuteilung und die 

Gebühren- und Beitragsbescheide übersandt. 

Ansprechpartner für technische Rückfragen: Für technische Rückfragen geben Sie bitte den Namen, die Rufnummer und die E-

Mail-Adresse eines Ansprechpartners Ihres Unternehmens an. Wenn Sie eine Fachfirma mit der Errichtung des Funknetzes 

beauftragt haben, ist es Ihnen freigestellt, diese Fachfirma zusätzlich zu nennen. 

Registerangaben: Tragen Sie hier bitte die Art und Nummer des Registers ein, in welchem Sie registriert sind (z.B. 

Handelsregister A). Weiterhin geben Sie hier bitte das für Ihre Registrierung zuständige Amtsgericht (Bezeichnung) an.  

bei natürlichen Personen: Als Einzelunternehmer ohne Registereintrag und wenn Sie nicht Kaufmann gem. HGB sind, geben Sie 

bitte Ihr Geburtsdatum an. Bitte legen Sie dem Antrag einen Nachweis für Ihre unternehmerische Tätigkeit bei. 

elektronischer Versand von Dokumenten: Bitte tragen Sie hier die E-Mail-Adresse für den Versand elektronischer Dokumente 

ein. Ein Anspruch auf die elektronische Zustellung von Dokumenten besteht nicht. Weiterhin hat diese Auswahl keinen Einfluss auf 

zukünftige Korrespondenzen, welche über diesen konkreten Antrag hinausgehen. 

Antragsart: Wählen Sie hier bitte die Art des Antrages aus. 

• Bei Änderungsanträgen geben Sie hier bitte zusätzlich die Zuteilungsnummer bzw. die Zuteilungs-ID der zu ändernden 

Frequenzzuteilung an. Zusätzlich ist in der Tabelle „Zugang bzw. Wegfall von Funkanlagen“ die aktuelle Anzahl der 

Funkanlagen in der Spalte „neue Anzahl“ einzutragen. 

• Bei einem Verzicht oder Teilverzicht ist das Datum des Wirksamwerdens einzufügen. 

• Bei „sonstige Parameter“ beschreiben Sie bitte im Feld „zusätzliche Angaben oder Erläuterungen (ggf. sonstige 

Änderungen)“ möglichst genau Ihr Anliegen sofern der Vordruck Ihren Wunsch nicht abbilden kann. 

Zugang bzw. Wegfall von Funkanlagen: In diese Tabelle tragen Sie bitte die Anzahl und das Wirksamwerden des Zugangs und 

des Wegfalls an Funkanlagen ein. Im Falle eines Verlängerungsantrages tragen Sie bitte Ihre aktuellen Bestandszahlen in der 

Spalte „neue Anzahl“ ein. Im Falle eines Neuantrages tragen Sie bitte Ihre geplanten Bestandszahlen in der Spalte „neue Anzahl“ 

ein. 

• Ortsfeste Funkstelle: Funkstelle, die durch die Angabe eindeutiger Koordinaten definiert werden kann und ortsfest 

betrieben wird. 

• Bewegbare Funkstelle: Funkstelle, die transportiert/bewegt werden kann, aber ausschließlich ortsfest betrieben wird. 

• Mobile Funkstelle: Funkstelle, die in Bewegung betrieben werden kann. 

Zuteilungszeitraum für das Einsatzgebiet und die Frequenz: Bitte geben Sie an, wie lange das Recht zur Nutzung der 

Frequenz innerhalb des jeweiligen Einsatzgebietes gelten soll (max. 10 Jahre). Rückwirkende Frequenzzuteilungen sind nicht 

möglich. Die Pflicht zur Zahlung der Frequenzzuteilungsgebühren und Frequenznutzungsbeiträge sowie der Beiträge nach dem 

Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Zuteilung in 
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Kraft tritt, sie endet mit Ablauf des Monats, in dem die Zuteilung erlischt. Die genannten Gebühren und Beiträge werden durch 

gesonderte Bescheide festgesetzt. Bitte beachten Sie, dass die für die Frequenzzuteilung zu entrichtenden Abgaben auch für 

angebrochene Monate festgesetzt werden müssen. Ohne die Angabe eines Enddatums oder der Jahresanzahl wird die 

Frequenzzuteilung auf den maximalen Zeitraum von 10 Jahren befristet. Bei einer Änderung bleibt die vorhandene Frist erhalten. 

Betriebsart und Anzahl der Frequenzen: Bitte geben Sie die Anzahl der gewünschten Frequenzen für die jeweilige Betriebsart 

an. 

gewünschter Frequenzbereich: Bitte geben Sie den gewünschten Frequenzbereich an. 

ggf. gewünschte Frequenz(en): Sofern Sie einen konkreten Frequenzwunsch haben, tragen Sie diesen hier ein. 

Verwendungszweck: Bitte geben Sie hier den Verwendungszweck an. Zusätzlich zum Verwendungszweck geben Sie bitte an, 

was Sie übertragen wollen und ob die Frequenznutzung ausschließlich innerhalb von geschlossenen Gebäuden (d.h. allseits von 

Mauern umgeben) oder im unterirdischen Einsatz (z.B. Tunnel) stattfindet. 

Mitnutzung eines Verbundnetzes: Wenn Sie ein Verbundnetz mitnutzen möchten/dürfen, geben Sie hier den Anbieter des 

Verbundnetzes sowie die Zuteilungsnummer / Zuteilungs-ID des Verbundnetzes an. 

exakte geographische Beschreibung des Einsatzgebietes der mobilen Funkstellen: Zur exakten geographischen 

Beschreibung des Einsatzgebietes nutzen Sie bitte eine der Möglichkeiten: 

• Bundesrepublik Deutschland für bundesweite Nutzung der mobilen Funkstellen 

• Gebietskörperschaft(en) (Gemeinden, Städte, Landkreise) für eine regionale Nutzung der mobilen Funkstellen. 

Flächenangaben zu Gebietskörperschaften können auf der Homepage des statistischen Bundesamtes unter 

https://destatis.de eingesehen werden. 

• Angabe einer Mittelpunktkoordinate (Mitte des Einsatzgebietes) nach den geodätischen Daten des World Geodetic 

System 84 (WGS 84) und eines dazugehörigen Radius in km. 

• Polygondarstellung (Vieleck). Hierbei nutzen Sie bitte die Anlage 2 und tragen dort Koordinatenpaare ein, die die 

Umrandung des gewünschten Einsatzgebietes (im Uhrzeigersinn) möglichst genau beschreiben.  

• Bei der Verwendung ortsfester Relais- bzw. Repeater-Funkstellen ergibt das Einsatzgebiet aus den einzelnen 

Funkversorgungsgebieten/ -radien der ortsfesten Funkstellen. Diese sind zwingend anzugeben. Als einzige Ausnahme gilt 

ein Gleichwellennetz. Für ein Gleichwellennetz ist eine einzige Beschreibung für das gesamte Einsatzgebiet der 

Funkstellen notwendig. Unabhängig von der Beschreibung des Einsatzgebietes des Gleichwellennetzes müssen alle 

Funkanlagen mit den Anlagen 1 und 1a beantragt werden. 

Aussendung: Die Bezeichnungen der erforderlichen Bandbreiten und Sendearten richten sich nach der VoFunk, Anhang 1 

(englische Bezeichnung: ITU - Radio Regulations, Appendix 1). 

Sollen Frequenzen gemeinschaftlich von mehreren Frequenzzuteilungsinhabern und mit digitalen Modulationsverfahren genutzt 

werden, sind zur Entkopplung der Funknetze oder der Nutzergruppen und insbesondere für das Funktionieren einer automatischen 

Zugriffssteuerung zusätzlich die zur Anwendung kommende technische Spezifikation und die benötigten Systemcodenummern 

anzugeben. Der konventionelle digitale Betriebsfunk kann über DMR Tier II oder dPMR Mode 1 oder 2 beantragt werden. 

benötigte Strahlungsleistung der mobilen/bewegbaren Endgeräte: Tragen Sie hier bitte die gewünschten Strahlungsleistungen 

in Watt (ERP) der mobilen Endgeräte ein. Bitte beachten Sie, dass die zugeteilte Leistung von der beantragten Leistung abweichen 

kann. Die maximal zulässigen Strahlungsleistungen sind abhängig vom Frequenzbereich und der Art der Funkanlagen und 

folgender Tabelle zu entnehmen: 

 68 – 87,5 MHz 146 – 174 MHz 440 – 470 MHz 

Kfz-Funkanlagen 6 W (ERP) 6 W (ERP) 12 W (ERP) 

Handsprech-Funkanlagen 2,5 W (ERP) 2,5 W (ERP) 2,5 W (ERP) 

bewegbare Funkanlagen - 6 W (ERP) 12 W (ERP) 

 

zusätzliche Angaben oder Erläuterungen (ggf. sonstige Änderungen): Feld für zusätzliche Angaben, Hinweise oder 

Erläuterungen, welche im Vordruck nicht abgebildet werden können.  

Anlagen: Angabe der Anlagen sowie der Anzahl, welche dem Antrag beigefügt sind. 

 

Ausfüllhinweise für Anlage 1 

Zuordnung der Anlage: Zur Gewährleistung der eindeutigen Zuordnung der Anlagen zum Antrag ist der Name des Antragstellers 

und das Antragsdatum zu vermerken. 

https://destatis.de/


20220909111625 

Standort/Adresse der ortsfesten Funkstelle: Tragen Sie hier bitte die postalische Anschrift des Standortes der neuen ortsfesten 

Funkstelle ein. Wenn die Benennung von Straßennamen nicht möglich ist, bitten wir um andere Angaben, die geeignet sind, die 

Lage des Standortes zu beschreiben, z.B. Nennung von Flur-Nr. oder Markierung in einem geographischen Übersichtsplan.  

Bei einer Änderung einer ortsfesten Funkstelle tragen Sie bitte den alten bzw. den vorhandenen Standort in die Tabelle ein. 

Geben Sie bitte die Anzahl der Antennen an, die durch diese Funkstelle versorgt werden. Bitte beachten Sie, dass für jede Antenne 

genau einmal die Anlage 1a auszufüllen ist. 

Sollten Sie mehr als eine ortsfeste Funkstelle gleichzeitig beantragen, so ist eine eindeutige Bezeichnung/Name/Nummer/Referenz 

der Funkstelle durch Sie zu vergeben (z.B.: „001“ für die erste Funkstelle, „002“ für die zweite Funkstelle, oder eindeutige Namen 

wie Hauptbahnhof, Werkshalle, usw.). Für jede Funkstelle ist eine neue Bezeichnung zu vergeben. Diese wird benötigt um in der 

Anlage 1a die Funkstelle einer Antenne zuzuordnen. 

Anbieter eines Verbundnetzes: Verbundnutzung ist eine Frequenznutzung, bei der ein Zuteilungsinhaber eine ortsfeste 

Funkstelle oder Relaisfunkstelle als Zentrale betreibt. Für mehrere Unternehmen kann diese Zentrale Informationen zur weiteren 

Verwendung anbieten oder die Übertragung der Informationen organisieren. Eine solche Verbundnutzung entspricht dem 

Grundsatz der Frequenzeffizienz, da hierdurch eine Entlastung der starken, oft regional begrenzten Nachfrage nach Frequenzen 

erfolgt. Hierbei ist die Übermittlung innerbetrieblicher Nachrichten bei allen Teilnehmern zwingend erforderlich. 

Bei einem Verbundnetz mit mobilen Sendefunkanlagen muss es sich um ein nicht öffentliches Betriebsfunknetz handeln, welches 

keinen gewerblich öffentlichen Charakter haben darf. Es muss sich bei dieser Art von Verbundnutzung um eine geschlossene 

Nutzergruppe handeln. 

Gleichwellennetz: Bitte geben Sie an, ob die ortsfeste Funkstelle Teil eines Gleichwellennetzes ist. Bitte beachten Sie, dass für 

ein Gleichwellennetz eine einzige Gebietsbeschreibung für das gesamte Einsatzgebiet der mobilen Funkstellen notwendig ist. 

Unabhängig von der Gebietsbeschreibung des Gleichwellennetzes müssen alle Funkanlagen mit den Anlagen 1 und 1a beantragt 

werden. 

besondere Art der Nutzung: Sofern es sich bei der ortsfesten Funkstelle um einen Repeater, ein Relais oder eine reine 

Empfangsfunkstelle handelt, ist dies hier anzugeben. 

zusätzliche Angaben oder Erläuterungen (ggf. sonstige Änderungen): Feld für zusätzliche Angaben, Hinweise oder 

Erläuterungen, welche im Vordruck nicht abgebildet werden können.  

 

Ausfüllhinweise für Anlage 1a 

Zuordnung der Anlage: Zur Gewährleistung der eindeutigen Zuordnung der Anlagen zum Antrag ist der Name des Antragstellers 

und das Antragsdatum zu vermerken. 

Antennenzuordnung: Bitte geben Sie hier die eindeutige Bezeichnung/Name/Nummer/Referenz der ortsfesten Funkstelle, welche 

diese Antenne versorgt, an (hierbei handelt es sich um die von Ihnen in Anlage 1 vergebenen Bezeichnungen der Funkstellen). 

Sofern Sie mehrere Antennen an einer Funkstelle betreiben und die Funkversorgungsgebiete der einzelnen Antennen mit einem 

Polygon mit der Anlage 2 beschrieben werden sollen, muss hier ebenfalls eine eindeutige Bezeichnung/Name/Nummer/Referenz 

der Antenne vergeben werden. Diese Antennenbezeichnung ist in der jeweiligen Anlage 2 zur Zuordnung des Polygonzuges zu der 

jeweiligen Antenne wieder zu verwenden.  

Beispiel: Sie haben in der Anlage 1 für die erste ortsfeste Funkstelle die Bezeichnung „001“ vergeben. Diese Bezeichnung tragen 

Sie in „Bezeichnung der Funkstelle, welche die Antenne versorgt“ ein. Versorgt diese Funkstelle mehr als eine Antenne, geben Sie 

der Antenne ebenfalls eine eindeutige Bezeichnung, z.B.: „1A“. In diesem Fall beschreibt diese Anlage die Antenne „1A“ der ersten 

ortsfesten Funkstelle „001“. Die zweite Antenne der ersten Funkstelle trägt dann beispielsweise die Bezeichnung „1B“.  

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Bezeichnungen nur einmal vergeben werden. 

Antennenstandort: Geben Sie den Antennenstandort nach den geodätischen Daten des World Geodetic System 84 (WGS 84), 

die Geländehöhe über dem Meeresspiegel und die Antennenhöhe über Grund (Höhe des Antennenmittelpunktes in Metern über 

dem Erdboden) an. Sofern die Antenne innerhalb eines Gebäudes montiert ist, ist dies hier ebenfalls anzugeben. 

Antennenart: Geben Sie hier bitte die Antennenart der ortsfesten Funkstelle, sowie deren Gewinn (bezogen auf einen verlustfreien 

Halbwellendipol) in [dBd] und die Polarisation der Antenne an. Im Falle des Einsatzes einer Richtantenne geben Sie bitte zusätzlich 

das Azimut der Hauptstrahlrichtung in Grad an und legen dem Antrag ein Antennendiagramm bei. Soll die Antenne eine elektrische 

oder mechanische Absenkung der Hauptstrahlrichtung erzielen, ist dies unter Elevation in Grad anzugeben. 

Geben Sie bitte den HCM-Code des Antennentyps für das horizontale sowie das vertikale Antennendiagramm an.  
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Strahlungsleistung: Tragen Sie bitte die benötigte Strahlungsleistung in Watt (ERP) der jeweiligen Antenne ein. Geben Sie 

zusätzlich den Funkversorgungsradius oder eine Beschreibung des Funkversorgungsgebietes mittels Polygon mit der Anlage 2 an. 

Bei der Verwendung der Anlage 2 ist die eindeutige Bezeichnung/Name/Nummer/Referenz der Antenne in der Anlage 2 zu 

verwenden. 

Die maximal zulässigen Strahlungsleistungen sind abhängig vom Frequenzbereich folgender Tabelle zu entnehmen: 

68 – 87,5 MHz 146 – 174 MHz 440 – 470 MHz 

6 W (ERP) 6 W (ERP) 12 W (ERP) 

 

zusätzliche Angaben oder Erläuterungen (ggf. sonstige Änderungen): Feld für zusätzliche Angaben, Hinweise oder 

Erläuterungen, welche im Vordruck nicht abgebildet werden können.  

 

Ausfüllhinweise für Anlage 2 

Zuordnung der Anlage: Zur Gewährleistung der eindeutigen Zuordnung der Anlagen zum Antrag ist der Name des Antragstellers 

und das Antragsdatum zu vermerken. 

Beschreibung des Gebietes mittels Polygon: Bitte geben Sie an, ob die folgende Gebietsbeschreibung mittels Polygon zum 

Einsatzgebiet der mobilen Funkstellen gehört oder ob die Gebietsbeschreibung zu einer Antenne einer ortsfesten Funkstelle 

gehört. Verwenden Sie hierzu die eindeutige Bezeichnung/Name/Nummer/Referenz der ortsfesten Funkstelle bzw. Antenne, die 

Sie unter Anlage 1/1a vergeben haben, um das Polygon eindeutig der Funkstelle/Antenne zuordnen zu können. Anschließend sind 

die Koordinaten des Gebietes nach den geodätischen Daten des World Geodetic System 84 (WGS 84), die die Umrandung des 

gewünschten Einsatzgebietes (im Uhrzeigersinn) möglichst genau beschreiben, in die Liste einzutragen. 

Wichtiger Hinweis: Bitte tragen Sie die Koordinatenpaare zur Umrandung des Gebietes in fortlaufender Reihenfolge und im 

Uhrzeigersinn ein. Nummerieren Sie die Eintragung der Koordinatenpaare beginnend mit der Zahl „1“ fortlaufend durch. Bitte legen 

Sie eine Skizze in Form eines Kartenauszugs zur schematischen Darstellung des Polygons bei, aus dem die Eckdaten des 

Polygons (Koordinatenpaare) mit entsprechender Nummerierung hervorgehen. 

Die Polygonkoordinaten können im CSV-Format mit den Überschriften Nummerierung, N-Grad, N-Minuten, N-Sekunden, O-Grad, 

O-Minuten, O-Sekunden und einem Semikolon als Trennzeichen an die für Sie zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur 

gesendet werden. Die Bundesnetzagentur behält sich das Recht vor, bei umfangreichen Koordinatenpaaren, die Bereitstellung 

dieser im CSV-Format nachzufordern. 

 


